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Steuerbefreiung im 
internationalen Handel
BRENNPUNKT STEUERN  Grenzüberschreitende Lieferungen grundsätzlich von Mehrwertsteuer befreit

laurent lattmann 

Handelsunternehmen, die interna­
tional tätig sind, kennen die Prob­
lematik: Grenzüberschreitende 

Lieferungen sind von der Mehrwertsteuer 
(MwSt.) befreit, müssen aber den Steuer­
behörden des jeweiligen Ausfuhrlandes 
nachgewiesen werden. Gelingt der Nach­
weis nicht, unterliegen sie der Mehrwert­
steuer. Was in der Theorie einfach und 
nachvollziehbar klingt, scheint in der Pra­
xis zusehends zum Thema zu werden.

Worum geht es?
Weltweit sind die nationalen Mehrwert­
steuergesetzgebungen darauf ausgerich­
tet, die Lieferung von Gegenständen in­
nerhalb eines bestimmten Landes zu be­
steuern. Der Export von Waren ist von der 
Steuer grundsätzlich befreit, da sie im 
Bestimmungsland konsumiert und dort 
besteuert werden. Im Gegenzug erheben 
die Zollbehörden auf der Einfuhr von 
Gegenständen die Mehrwertsteuer, um 
den Konsum im Inland zu besteuern. 

Damit Warenexporte von der Mehrwert­
steuer im Abgangsland befreit werden, 
muss der Lieferant nachweisen, dass die 
Waren das Territorium verlassen haben. Er 
tut dies in der Regel mit den von den Zoll­
behörden ausgestellten Exportpapieren. 
Im Digitalzeitalter wird der Papiernach­
weis nach und nach durch elektronische 
Ausfuhrdokumente ersetzt. Fehlen die 
elektronischen oder die auf Papier erhal­
tenen Exportdokumente, wird die Steuer­
befreiung grundsätzlich nicht gewährt 
und die Mehrwertsteuer auf dem erzielten 
Verkaufserlös nachträglich mit Verzugs­
zins erhoben. Exportorientierte oder im 
Ausland tätige Handelsunternehmen sind 
deshalb gut beraten, die Zolldokumente 
während der handelsrechtlichen Aufbe­
wahrungsfrist in der von den Steuerbehör­
den geforderten Form aufzubewahren. 

Andere Länder, gleiche Sitten
In der Schweiz wurde im geltenden Mehr­
wertsteuergesetz der Grundsatz der Be­
weismittelfreiheit verankert. Damit kön­
nen mehrwertsteuerpflichtige Unterneh­
men für Warenexporte die Steuerbefreiung 
in Anspruch nehmen, auch wenn sie die 
zollamtlichen Ausfuhrbelege nicht vor­
weisen können. Die Eidg. Steuerverwal­
tung darf die Steuerbefreiung nicht mehr 
von der Vorlage bestimmter Dokumente 
abhängig machen. Der Europäische Ge­
richtshof kam vor kurzem zum gleichen 
Schluss und befand, die Steuerbefreiung 
von Exportlieferungen aus der EU dürfe 
nicht von der Vorlage bestimmter Doku­
mente abhängig gemacht werden. Trotz­
dem garantiert in der Praxis das Vorweisen 
von Zolldokumenten die Steuerbefreiung, 
während andere Nachweise von den 
Steuerbehörden zwar anerkannt werden 
müssen, Diskussionen mit dem Prüfer 
aber vorhersehbar sind.

Schwieriger gestaltet sich der Nach­
weis der Steuerbefreiung für Warenliefe­

rungen innerhalb der EU. Mangels Zoll­
grenzen im EU-Binnenmarkt können Lie­
feranten nicht auf Dokumente zurück­
greifen, die von den Zollbehörden der in­
volvierten Mitgliedstaaten ausgestellt wer­
den, sondern müssen den Nachweis auf 
eine andere Art und Weise erbringen. Kon­
kret wird bei innergemeinschaftlichen 
Warenlieferungen die Steuerbefreiung nur 
gewährt, wenn der Lieferant nachweist, 
dass die Waren das Abgangsland tatsäch­
lich verlasen haben, der Abnehmer über 
eine Mehrwertsteuernummer eines ande­
ren EU-Staates verfügt, die Waren für 
unternehmerische Zwecke erworben wor­
den sind und der Kauf im Bestimmungs­
land der Erwerbsbesteuerung unterliegt. 

Konkret hat der Lieferant die Mehr­
wertsteuernummer seines Abnehmers 
aufzuzeichnen, ihre Richtigkeit und Gül­
tigkeit zu überprüfen und nachzuwei­
sen, dass die Ware das Gebiet des Ab­
gangslandes verlassen hat. Wurde die Ware 
vom Lieferanten selbst oder von einem 
durch ihn beauftragten Spediteur be­
fördert, reichen die Transportpapiere 
(Frachtbrief wie Airwaybill, CMR) und die 
Empfangsbestätigung des Abnehmers als 
Nachweis aus. 

Schwieriger ist die Situation für den 
Lieferanten, wenn der Abnehmer die 
Waren bei ihm abholt, denn in diesem 
Fall verfügt er über keinen zweifelsfreien 
Nachweis des Transports. In solchen Fäl­
len hat der Abnehmer eine schriftliche Be­
stätigung abzugeben, in der er bestätigt, 
die Ware auch tatsächlich in ein anderes 
EU-Land zu transportieren. Fehlt diese 
Bestätigung, droht die Versagung der 
Steuerbefreiung und damit die Erhebung 
der Mehrwertsteuer im Abgangsland. 

Deutschland verschärft 
Seit dem 1. Januar muss in Deutschland, 
mit einer Übergangsfrist von drei Mona­
ten, der Nachweis für steuerfreie innerge­

meinschaftliche Lieferungen bei Beförde­
rungs- bzw. Versendungslieferungen und 
Abhollieferungen über eine Gelangensbe­
stätigung erbracht werden. Damit müssen 
Lieferanten für Lieferungen ab Deutsch­
land nicht nur in Abholfällen von ihrem 
Abnehmer eine Empfangsbestätigung ver­
langen, sondern neuerdings auch dann, 
wenn sie die Ware selbst transportieren 
und die Beförderung durch andere Doku­
mente belegen könnten. Den bisher gefor­
derten Transportnachweisen spricht das 
deutsche Recht neu die Beweiskraft ab 
und anerkennt nur noch die neue Gelan­
gensbestätigung als Nachweis. Fehlt die­
ses Dokument im Rahmen einer Steuer­
kontrolle in Deutschland, wird die Steuer­
befreiung versagt und die deutsche Um­
satzsteuer erhoben. 

Komplikationen zu erwarten
Was auf den ersten Blick nach einer Ver­
einfachung aussieht, erweist sich bei nä­
herer Betrachtung als Verschärfung der 
bisherigen Praxis, denn die Steuerbefreiung 
hängt nur noch von einem einzigen Doku­
ment ab. In der Praxis sind Komplikatio­
nen zu erwarten, beispielsweise bei inner­
gemeinschaftlichen Reihengeschäften, 
bei denen die Ware von Deutschland aus 
in andere EU-Staaten geliefert wird. In sol­
chen Fällen müsste meist ein Zwischen­
händler die Gelangensbestätigung abge­
ben, obwohl er die Ware im Bestimmungs­
land nie erhält und möglicherweise nicht 
einmal in den Transport der Ware einge­
bunden ist. Es ist fraglich, ob die Zwi­
schenhändler bereit und befugt sind, sol­
che Bestätigungen zu unterzeichnen. 

Auch im Bereich der Warenexporte aus 
Deutschland verschärft der deutsche Ge­
setzgeber die Gangart, indem zukünftig 
die Steuerbefreiung nur noch gewährt 
werden soll, wenn elektronischen Zoll­
dokumente vorliegen. Andere Export­
nachweise werden seit dem 1. Januar nicht 
mehr anerkannt. Diese Verschärfungen 
sind angesichts der jüngsten Gerichts­
urteile in Deutschland und vom Europäi­
schen Gerichtshof, die die Steuerbefreiung 
bei Exporten und innergemeinschaftli­
chen Lieferungen von der Vorlage be­
stimmter Dokumente explizit für unzuläs­
sig erklärt haben, unverständlich. 

Schweizer Unternehmen, die inner­
gemeinschaftliche Warenlieferungen ab 
Deutschland tätigen oder ihre für den EU-
Markt bestimmten Waren über Deutsch­
land einführen, müssen neu Gelangens­
bestätigungen von ihren EU-Abnehmern 
einfordern, um eine Nachbelastung zu 
vermeiden. 

Von diesen neuen Nachweisvorschrif­
ten nicht betroffen sind Schweizer Un­
ternehmen, die ihre deutsche Umsatz­
steuernummer als Zwischenhändler für 
die Abwicklung von Dreiecksgeschäften 
einsetzen, da nicht sie, sondern ihre Lie­
feranten die innergemeinschaftliche Lie­
ferung ausführen.

Laurent Lattmann, Treuhänder mit eidg. 
FA, Tax Partner, www.taxpartner.ch
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Laurent Lattmann: «Gelingt der Nachweis 
der Grenzüberschreitung nicht, unterliegt 
die Lieferung  der Mehrwertsteuer.»

Vom Umgang mit externen 
Vermögensberatern
Anforderungen an Auswahl, Instruktion und Überwachung gestiegen

Roman Berlinger und Robert Rilk

Die Rechts- und Reputationsrisiken grenz­
überschreitender Finanzdienstleistungen 
haben für Schweizer Banken stark zuge­
nommen – wegen des Steuerstreits mit den 
USA und einigen EU-Staaten sowie der 
globalen Marktturbulenzen. Banken und 
ihre Mitarbeiter sind vermehrt Zielscheibe 
für ausländische Steuer- und Strafverfol­
gungsbehörden und für Zivilrechtsklagen 
enttäuschter Anleger geworden. 

In einem Positionspapier hat die Eidg. 
Finanzmarktaufsicht (Finma) die Banken 
angehalten, die Risiken ihrer grenzüber­
schreitenden Geschäfte unter die Lupe zu 
nehmen und gezielt zu bewirtschaften. 
Konkret: Die Banken sollen Massnahmen 
zur Risikoeliminierung oder -minimie­
rung ergreifen. Inländische Banken müs­
sen in Zukunft nicht nur das ausländische 
Aufsichtsrecht befolgen, sondern für je­
den Zielmarkt ein passendes Dienstleis­
tungsmodell aufsetzen – etwa mit allen 
nötigen Kenntnissen des lokalen Steuer-, 
Konsumenten- und Anlegerschutzrechts. 

Druck von aussen
Im Private Banking läuft der Kundenkon­
takt oft über einen externen, sogenannt 
unabhängigen Vermögensverwalter. We­
gen der neuen aufsichtsrechtlichen For­
derungen sind die Banken nun verunsi­
chert, inwiefern sie sein Wirken überwa­
chen müssen. Externe Vermögensverwal­
ter unterstehen im Grunde nicht der Finma 
– es sei denn, sie verwalten kollektive Ka­
pitalanlagen gemäss Kollektivanlagenge­
setz (KAG). Da überlässt die Finma die 
Kontrolle der Bank. Sie hat jedoch immer 
wieder klargestellt, dass diese die Risiko­
analyse und -eingrenzung nicht vollstän­
dig auf Dritte abwälzen darf, um die Vor­
schriften zu umgehen. Das betrifft vor al­
lem das Auslandgeschäft, wo sich das Ein­
halten des Rechts wie der lokalen Lizenz­
pflicht eines unabhängigen Vermögens­
verwalters oft nur schwer überprüfen lässt. 

Die Margen leiden unter den teuren 
Massnahmen gegen Rechts- und Reputa­
tionsrisiken und dem schwierigen Markt­
umfeld. Eine Analyse von 92 Private-Ban­
king-Instituten hat gezeigt, dass sich von 
2006 bis 2011 die Nettomargen halbiert 
haben. So versuchen einige Banken, ihre 
Kosten auch bei den Rechts- und Reputa­
tionsrisiken zu optimieren. 

Kein Risiko-Kurier
Naheliegend wäre es, Kundenbeziehun­
gen an unabhängige Vermögensverwalter 
auszulagern, da diese ohne prudentielle 
Regulierung die Kunden kostenoptimiert 
betreuen können. Wird eine Kundenbe­
ziehung ausgelagert, übernimmt der ex­
terne Partner gewöhnlich die Kunden­
pflege im In- und/oder Ausland. Die Bank 
ist nur noch für die Ausführung von Anla­

geentscheiden und das Verwahren der 
Vermögenswerte zuständig. 

Ein solches Modell darf nicht dazu die­
nen, bankeigene Vorschriften zu umge­
hen. Entsprechend stellt die Finma in 
ihrem Positionspapier fest, dass die Ausla­
gerung der Betreuung von Kundenbezie­
hungen an externe Vermögensverwalter 
nicht als wirksame risikominimierende 
oder -eliminierende Massnahme betrach­
tet wird. Zudem schlägt sie in ihrem Dis­
kussionspapier «Vertriebsbericht 2010» 
vor, dass externe Vermögensverwalter re­
gistrierungspflichtig werden und ihr re­
gelkonformes Verhalten geprüft wird. 

Regelkonform handeln
Unabhängige Vermögensverwalter be­
treuen zurzeit 10 bis 20% der in der Schweiz 
verwalteten Vermögen. Also stellt sich für 
die Banken die Frage, wie sie externe Ver­
mögensverwalter schnell und kostenopti­
mal auswählen, instruieren und überwa­
chen – und wie sie die Zusammenarbeit mit 
neuen oder bisherigen Partnern regeln.

Grundsätzlich sollte eine Bank sicher­
stellen, dass ihre unabhängigen Ver­
mögensverwalter regelkonform handeln. 
Auswahl, Instruktion und Überwachung 
sind getrennt zu betrachten. Bei der 
Auswahl ist ein strukturiertes Interview 
empfehlenswert. Dabei prüft die Bank 
das Einhalten der Informations-, Sorg­
falts- und Treuepflichten. Die Instruktion 
sollte bereits vor Beginn der Zusammen­
arbeit mit einer schriftlichen Vereinba­
rung über die Rechte und Pflichten des ex­
ternen Partners gewährleistet werden. 

Sitz im Ausland
Bei grenzüberschreitenden Geschäften 
sollte die Bank ausserdem verlangen, dass 
der Vermögensverwalter das Recht im 
Domizilland des Kunden einhält. Sinnvoll 
ist es, diese Compliance regelmässig zu 
bestätigen und die Einhaltung der Ver­
einbarung zu überprüfen.

Selbstverständlich soll die Bank ihre 
Zusammenarbeit mit unabhängigen Ver­
mögensverwaltern individuell gestalten. 
Für eine kluge, aufsichtsrechtskonforme 
Steuerung der Rechts- und Reputations­
risiken ist Angemessenheit gefragt. Um 
jedoch unschöne Überraschungen zu 
vermeiden, lohnt sich ein weitsichtiges 
Verhalten, das sich an den Benchmarks 
orientiert. Schweizer Banken sollten kriti­
sche Geschäftsbeziehungen mit Kunden 
im Ausland nicht an unabhängige Vermö­
gensverwalter auslagern, nur weil diese 
weniger streng reguliert sind. Die Erfah­
rung zeigt, dass dieser Ansatz recht bald 
auf die Banken zurückschlagen kann.

Roman Berlinger, Partner, Wirtschafts­
prüfung Banken, und Robert Rilk, Senior 
Manager, Regulatory & Compliance 
Services, beide PwC Zürich.

Sorgenfrei, wenn es das überhaupt je gibt, 
werden Anleger noch lange nicht sein. Die 
drückendsten Probleme seit Ausbruch der 
Finanzkrise – strukturelle Ungleichge­
wichte, Überschuldung und Wachstums­
schwäche – lösen sich nicht von heute auf 
morgen in Luft auf. Die Frage ist jedoch, 
was an guten und schlechten Nachrichten 
den Finanzmärkten bereits eskomptiert 
ist und ob sich die Bedingungen eher ver­
schlechtern oder verbessern. 

Swiss & Global Asset Management,  
2009 aus der Bär-Gruppe hervorgegangen 
und heute unabhängiger Vermögensver­
walter mit einem Kundenvermögen von 
76 Mrd. Fr., steht tendenziell auf der zu­
versichtlichen Seite. Von einer Rezession 
und deflatorischen Risiken bedroht sieht 
der Asset-Manager Europa, nicht aber die 
Weltwirtschaft. Die US-Konjunktur macht 
einen recht robusten Eindruck, unter­
stützt von einer anhaltend lockeren Geld­
politik des Fed. Das hilft auch den Schwel­
lenländern. Sie profitieren von strukturel­
len Faktoren wie einer jungen Bevölke­

rung, Urbanisierung und fortschreitender 
Industrialisierung und werden, so schreibt 
das Institut in einem Investmentbericht, 
«die Wachstumslokomotive der Weltwirt­
schaft bleiben».

Die Themen 2012 sind für Swiss & Glo­
bal die «Suche nach realer Rendite» und 
«Kapitalerhalt». Diesem Anspruch ent­
sprächen ausgewählte Unternehmensan­
leihen und EmMa-Obligationen. Unter 
den anderen Anlageklassen schaffe der 
vorherrschende Pessimismus interessante 
Perspektiven für Anleger mit etwas länge­
rem Zeithorizont. An den Börsen könnten 
sich die Bedingungen relativ rasch verbes­
sern, da ein erneuter Reflationszyklus be­
gonnen habe. Chancen sieht man da  be­
sonders in den Sektoren Technologie, Ge­
sundheit und Energie. 

Attraktives Aufwärtspotenzial werden 
auch Rohstoffen eingeräumt, so für Öl, 
das jederzeit von Angebotsengpässen be­
troffen sein könnte. Auch sieht Swiss & 
Global den langfristigen Aufwärtstrend im 
Gold als intakt an. 	 HF

Chancen in volatilem Umfeld
Wo Swiss & Global die Akzente setzt – Aktien und Rohstoffe attraktiv


